
291 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

16. 6. 1954. 

Regierungsvorlage. 

Bericht an den Nationalrat, betreffend den 
in den Verhandlungen vom 2. bis 10. April 
1954 von den beiderseits Bevollmächtigten 
unterzeichneten Staatsvertrag zwischen der 
Republik österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Regulierung des 
Rheines von der Illmündung bis zum Boden-

see. . 

A. Vorbemerkung. 

Der Rhein oberhalb des Bodensees ist ein Ge­
birgsfluß mit reicher Geschiebeführung; sowohl 
die österreichischen als auch die schweizerisChen 
Zubringer sind durchwegs Wildbäche. Diese Ge­
schiebefiihrung verursacht durch Ablagerungen 
im Mündungsbereich den raschen Vorbau des 
Mündungsdeltas in den Bodensee; überdies hat 
sich die Sohle durch Ablagerungen im Flußbett 
allmählich über die Rheinebene gehoben. Die 
Folge davon waren stets wiederkehrende über­
schwemmungen. Die letzte überschwemmungs­
ka tastrophe des Jahres 1927 verheerte das Rhein­
tal ausgehend von Liechtenstein; 

Zur Bekämpfung dieser Naturereignisse kamen 
die beiden Staaten österreich und die Schweiz 
erstmalig im Staatsvertrag vom 30. Dezember 
1892 überein, den Rheinlauf unterhalb der 
österreichisch-liechtensteinischen Grenze von der 
Illmündung abwärts durch die Errichtung von 
zwei Durchstichen, den Fussacher-Durchstich auf 
österreichischem Gebiet und den Diepoldsauer­
Durchstich auf schweizerischem Gebiet, zu ver­
kürzen und dadurch eine Eintiefung der Sohle 
herbeizuführen'. Bis zum ersten Weltkrieg waren 
die Arbeiten am Fussacher-Durchstich abgeschlos­
sen . 

. Da nach dem ersten Weltkrieg österreich zu­
nächst nicht in der Lage war, den Diepoldsauer­
Durchstich anteilig mitzufinanzieren, ergänzten 
die beiden Staaten ihre Vereinbarungen durch 
den neuen Staatsvertrag vom 19. November 
1924. Die Schweiz erklärte sich bereit, die öster­
reichischerseits noch dur.chzuführenden Arbeiten 
vorzufinanzieren, um das gemeinsame Werk be­
schleunigt zu Ende führen zu können. Diese 
Arbeiten wurden im großen und ganzen bis zum 
Jahre 1934 abgeschlossen. 

Trotz der radikalen Kürzung des Rheinlaufes 
mit Hilfe der ausgeführten Durchstiche trat der 
gewünschte Erfolg nur vorübergehend ein. Der 
Rhein brachte mehr Geschiebe aus seinen Wild­
bächen, als ursprünglich vorausgesetzt werden 
konnte. Die Gefahr einer neuerlichen Hebung 
der Flußsohle über die Rheinebene tauchte 
wieder auf. Man begegnete ihr mit umfang­
reichen Baggerungen, mußte aber erkennen, daß 
auf die Dauer das Auslangen mit diesem Hilfs­
mittel nicht zu finden war. 

Während des zweiten Weltkrieges ließ daher 
die Schweiz durch die Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich das Problem an langen Ver­
suchsreihen studieren. Schließlich wurde das Um­
bauprojekt III b ausgearbeitet, nach dem durch 
eine gegen den Bodensee zunehmende Verengung 
des Rhein-Mittelgerinnes der Geschiebetransport 
gefördert und Ablagerungen im Fluß vermieden 
werden. Nach Fertigstellung der Projektierungs­
arbeiten nahm die Schweiz in ihrem Bereich im 
Jahre 1941 die Um ba uarbei ten in Angriff, wäh­
rend im österreichischen Bereich vorläufig nur 
die unbedingt notwendigen .Erhaltungsarbeiten 
und die sogenannten abhilflichen Maßnahmen 
zur Verminderung der Geschiebegefahr aus­
geführt ·wurden. 

In Erkennung der Richtigkeit der im Umbau­
projekt III b vertretenen Grundsätze ging nach 
dem Jahre 1945 auch österreich nach diesem 
Projekt vor. Im Jahre 1946 vereinbarten die 
beiden Staaten die Einleitung neuer Verhandlun­
gen, um den Umbau der Rheinregulierung ge­
meinsam durchzuführen. 

Auf Grund dieser Vereinbarungen wurden 
vorläufige Arbeiten einvernehmlich von beiden 
Staaten mit jeweils jährlicher Genehmigung der 
Voranschläge ausgeführt. Die in der bereits fer­
tiggestellten Umbaustrecke gemachten Erfahrun­
gen lassen einen dauernden Erfolg der Inter­
nationalen Rheinregulierung nach dem neuen 
Staatsvertrag für das Rheintal und dessen Be­
wohner erwarten, da der Vertrag besonders auch 
eine Fortführung der Arbeiten über den ur­
sprünglichen Endpunkt der Regulierung hinaus 
- an der Mündung in den Bodensee - vorsieht. 
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Abschließend ist in finanzieller Hinsic;ht fol­
gendes festzuhalten: 

Die Gesamtkosten des gemeinsamen Werkes 
vom Jahre 1941 bis zur voraussichtlichen Fertig­
stellung im Jahre 1966 belaufen sich auf rund 
50 Millionen Franken. Bis Mitte 1953 sind von 
beiden Staaten bereits rund 18 Millionen Fran­
ken aufgewendet worden. Es verbleibt somit ein 
Resterfordernis von 32 Millionen Franken. Die 
Kosten werden. hälftig von beiden Staaten ge­
tragen. 

Nach dem Bau- und Finanzierungsprogramm 
wird sich das Erfordernis für den österreichischen 
Anteil in den nächsten Jahren auf durchschnitt­
lich 10 Millionen Schilling jährlich stellen. 

B. Staatsvertrag. 

Die von den Regierungen bestellten Delega­
tionen zur Führung von Verhandlungen über 
einen neuen Staatsvertrag, betreffend die Regulie­
rung des Rheins von der Illmündung bis zum 
Bodensee, haben nach eingehenden Beratungen 
im Jahre 1948 in Rorschach, im Jahre 1953 in 
Wien und Salzburg, schließlich im April 1954 in 
Bern den endgültigen Vertragstext ausgearbeitet. 

Zur Erläuterung einzelner Bestimmungen des 
Vertragstextes wird bemerkt: 

Zu Art. 1: 

Die im Ingreß des gegenwarugen Vertrages 
genannten Staatsverträge vom 30. Dezember 
1892 und vom 19. November 1924 bleiben inso­
weit in Kraft, als sie nicht durch die Verhältnisse 
oder den gegenwärtigen Vertrag gegenstandslos 
geworden sind. Auch die Vorstreckung der 
Regulierungswer ke des Fussacher-Durchstiches 
auf den Schuttkegel im Bodensee wurde aus­
drücklich als ein Teil des gemeinsamen Werkes 
erklärt. 

Es ist österreichischerseits Vorsorge getroffen, 
daß der Umbau der St. Margrethener Eisen­
bahnbrücke nach den Grundsätzen des Umbau­
projektes III b zeitgerecht durchgeführt wird. 

Zu Art. 2: 

Mit Inkrafttreten des Vertrages soll im Sinne 
des zwischen den beiden Staaten hergestellten 
Einvernehmens das Umbauprojekt IU b in 
seinem ganzen Umf~nge (vgl. auch Art. 34 
des gegenwärtigen Vertrages) nach den ein­
schlägigen verwaltungsrechtlichen Vorschriften 
beider Staaten, also insbesondere wasserrechtlich, 
als genehmigt gelten. 

Zu Art. 4: 

Die unter Ziffer 1 lit. a und Ziffer -2 lit. a 
angeführten Frankenbeträge gehen hervor aus 

den einvernehmlich von Buchsachverständigen 
der Vertragsstaaten abgefaßten Protokollen vom 
6. März und 30. März bis 5. April 1954, sowie 
aus den dazu aufgestellten Ermittlungen der vom 
1. Jänner 1942 bis 30. Juni 1953 aufgewendeten 
Franken- und Schillingbeträge. 

Die unter Ziffer 1 lit. b und Ziffer 2 lit. b 
angeführten Frankenbeträge gehen aus dem Bau­
und Finanzprogramm der Internationalen 
Rheinregulierung vom 1. Juli 1953 hervor, das 
in Art. 34 besondere Erwähnung gefunden hat. 

Hinsichtlich der Umrechnungen von Schilling­
Aufwendungen in Frankenbeträge wird auf 
Art. 7 des gegenwärtigen Staatsvertrages ver­
WIesen. 

Zu den unter Ziffer 1 lit. a erwähnten Auf­
wendungen, die zugunsten österreichs anzurech­
nen sind und in der Zeit vom 13. März 1938 bis 
31. Dezember 1941 für abhilfliche Maßnahmen 
erbracht wurden, ist zu bemerken, daß darin 
ein Betrag von 299.569'10 Franken enthalten ist, 
der in Reichsmark erbracht wurde. 

Zu Art. 7: 

Nach der derzeit geltenden Fassung der Ge­
schäftsordnung der. Gemeinsamen Rheinkommis­
sion beginnt das Rechnungsjahr am 1. Juli und 
endigt am 30. Juni des folgenden Jahres. Eine 
Anderung dieser' Zei tpurikte bedarf eines Be­

. schlusses der Gemeinsamen :&.heinkommission.· 

Dem Sinne des Absatzes 5 entspricht es, zweck­
gebundene Ausgleichsleistungen unmittelbar der 
Gemeinsamen Rheinkommission zu überweisen. 
Diese wird solche Ausgleichsleistungen bei der 
Deckung ihres Jahreserfordernisses (Art. 6 Ab­
satz 1) berücksichtigen. 

Zu Abschnitt III: 

Dieser Abschnitt behandelt die Organisation 
der Internationalen Rheinregulierung. Sie hat 
sich im Laufe der Jahre entsprechend den prak­
tischen Bedürfnissen entwickelt. 

Zu Art. 9: 

Die Gemeinsame Rheinkommission wurde ge­
mäß zwischenstaatlichem Protokoll 'vom 6. Juli 
1934 geschaffen. Sie hat sich am 18. März 1936 
eine Geschäftsordnung gegeben, die von . den 
Regierungen der Vertragsstaateri genehmigt 
worden ist und bis auf weiteres in Kraft bleibt. 

Zu Art. 11: 

Soweit den Rheinbauleitern die Bezüge für 
ihre diesbezügliche Funktion nicht direkt vom 
Zentralbüro ausbezahlt werden, wird jedem Ver­
tragsstaat die hiefür tatsächlich aufgewendete 
Leistung angerechnet. 
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Zu Art. 23: 

Die Bestimmung des Umfanges der Abgaben­
befreiung gemäß Absatz 3 soll den in Absatz 2 
festgehaltenen Grundsatz dieser Befreiung nicht 
wesentlich beeinträchtigen. 

Zu Art. 29: 

Der Aufwand für die bis 30. Juni 1953 vor­
gängig durchgeführten Arbeiten ist in der 
Kostenübersicht des Artikels 4 des gegenwärtigen 
Vertrages schon berücksichtigt. 

Zu Art. 31: 

Die in Absatz 2 erwähnte österreichisch­
schweizerische Kommission für die Fesdegung der 
Grenze von Piz Lad bis zum Bodensee ist auf 
Grund der Bestimmung des Art. 15 des Staats­
vertrages vom 30: Dezemb'er 1892 über die Lan­
desgrenze zwischen den beiden Staaten erstmalig 
im Jahre 1903 ohne besondere zwischenstaa diche 
Vereinbarung zusammengetreten. 
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Zu Art. 34: 

Die hier genannten Projektsgrundlagen sind 
im Verlaufe der Verhandlungen in Bern über­
prüft, auf den letzten Stand gebracht und von 
den Delegationsführern signiert worden. 

Nach Abschluß der Verhandlungen haben die 
beiderseitigen Bevollmächtigten den Staatsvertrag 
in zwei Gleichstü<.ken am 10. April 1954 in Bern 
unterzeichnet und die signierten Projektsgrund-
lagen ausgetauscht. . 

Angesichts der vorstehenden DaClegungeh und 
des Beschlusses des Ministerrates vom 15. Juni 
1954 stellt die Bundesregierung den 

Antrag, 
"der Nationalrat wolle den vorstehenden Bericht 
zur Kenntnis nehmen und dem Staatsvertrag 
vom 10. April 1954 zwischen der Republik 
österreich und der Schweizerischen Eidgenossen~ 
schaft über die Regulierung des Rheines von der 
Illmündung bis zum Bodensee die verfassungs­
mäßige Genehmigung erteilen." 
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Staatsvertrag zwischen der Republik öster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft über die Regulierung des Rheines von 

der Illmündung bis zum Bodensee 

Die Republik österreich und die Schweizeri­
sche Eidgenossenschaft schließen über die' Weiter­
führimg der gemäß den Staatsverträgen vom 
30. Dezember 1892 und vom 19. November 1924 
unternommenen Regulierung des Rheines von 

5 

des linksseitigen Parallelgrabens dieses 
Durchstiches, in dem Ausmaß, als sich diese 
Arbeiten als notwendig erweisen; 

e. die Erstellung eines rechtsseitigen Sids:er­
kanals in der Zwischenstreds:e von Wi~sen­
rain bis zu seiner Einmündung in . den 
'Rheindorfer Kanal nächst dem alten Bahn­
hof Lustenau (sogenannter Lustenauer Ent­
wässerungskanal) in dem Ausmaß, als sich 
dies als notwendig erweist. 

der Illmündung bis zum Bodensee folgenden Ver- 2. 
trag: 

Vorstreckung der Regulierungswerke des 
Fussacher Durchstiches auf dem Schuttkegel im 
Bodensee. 

I. Gegenstand und technische Grundlagen 

Art. 1 

Gemeinsame Werke 

(1) Die von der Schweiz und österreich ge­
meinsam auszuführenden Rheinregulierungs7 
werke sind, über die bereits erstellten hinaus, 
noch folgende: 
1. Umbau der Rheinstreds:e Illmündung-Boden­

see. 

a. Die Erhöhung der Mittelgerinnewuhre des 
,Rheines von der Illmündung bis zum Bo­
densee, mit gleichzeitiger Einengung der 
Mittelrinne von Rheinkilometer 73,200 
obe~halb der Brüds:e Kriessern-Mäder bis 
zu Rheinkilometer 89,840 bei der Rhein­
mündung; 

b. die Erhöhung, Verstärkung und Zurüds:­
setzung der Hochwasserdämme, um eine 
Hochwassermenge von 3100 m3/sek sicher 
abzuführen; ferner die Freimachung der 
Vorländer von Baum- und Staudenwuehs 
sowie die Freihaltung vbn Gebäulichkeiten 
und anderen künstlichen Abflußhinder­
nissen; 

c. die zur Schaffung eines genügenden D:urch­
flußprofiles für eine Hochwassermenge von 
3100 m3/sek nötigen Flutöffnungen bei den 
'bestehenden Brüds:en und die notwendig 
werdende Erstellung, Wiederherstellung, 
Abänderung oder Hebung von Brüds:en, 
Straßen und Wegen, soweit die Pflicht zur 
Durchführung der vorgenannten Arbeiten 
nicht Dritten obliegt; 

d. die Vertiefung des rechtsseitigen Parallel­
grabens des Diepoldsauer Durchstiches, so­
wie Anpassungsarbeiten an den Durchlässen 

(2) Die St. Margrethener Eisenbahnbrüds:e, bil­
det keinen Gegenstand dieses Vertrages. Die 
Durchführung ihres Umbaues, einschließlich Ram­
pen, nach den Grundsätzen des Umbaupro­
jektes III b ist auf jedem Staatsgebiet gemäß in­
nerstaatlichem Recht zu behandeln. 

,Art. 2 

Technische Grundlagen 

Technische Grundlagen für die Ausführung der 
im Art. 1 bezeichneten gemeinsamen Werke sind: 
1. für den Umbau der Rheinstrecke Illmün-

dung-Bodensee ' 

a. das von der Gemeinsamen Rheinkommis­
sion (Art. 9) mit der Eingabe vom 18. Juli 
1947 den Regierungen unterbreitete Pro­
jekt für den Umbau der Internationalen 
Rheinstrecke von der Illmündung bis zum 
Bodensee, Variante III b, mit technischem 
Bericht,. Plänen und Normalien, sowie 
Bauprogramm und Kostenvoranschlag 
(Art. 34); 

b. Abänderungen oder Ergänzungen des unter 
lit. a genannten Projektes, die sich, aus dem 
gegenwärtigen Vertrag ergeben oder von 
den Regierungen der Vertragsstaaten über-, 
einstimmend genehmigt werden. 

2. für die Vorstreckung der Regulierungswerke 
des Fussacher Durchstiches auf dem Schuttkegel 
im Bodensee 

die Pläne und Kostenvoranschläge, die nach 
Maßgabe der weiteren Ausbildung des Rhein­
deltas von der Gemeinsamen Rheinkommis­
sion im Rahmen ihrer alljährlichen Anträge. 
den Regierungen unterbreitet und von diesen 
genehmigt werden. Grundsätzlich ist mit der 

291 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 12

www.parlament.gv.at



6 

V orstreckung der rech tsufrigen Regulierungs­
werke der Rhein in solchem Abstand vom 
Rohrspitz nach Westen in Richtung der gro­
ßen Seetiefen zu leiten, daß eine Verlandung 
der Bregenier Bucht möglichst hintangehalten 
wird. Die linksufrigen Regulierungswerke sind 
tunlichst lange nicht vorzustrecken. 

Art. 3 

B a'u pr 0 g r ~m m e 

1. Umbau der Rheinstrecke Illmündung-Boden­
see. 
a .. Die; Bauzeit für die Dur~hführung der ge­

meinsamen Werke nach Art. 1, Ziffer 1; 
wird unter Berücksichtigung des gegenwär­
tigen Standes der Durchführung des Um­
bauprojektes III bund vorbehältlich ihrer 
Abänderung durch einvernehmliche Be­
schlüsse der Regierungen der Vertragsstaa-

. ten als Folge der im Laufe der Zeit fest­
zustellenden Strom verhältnisse, wie folgt 

, festgelegt: 
in der, Oberen Strecke (von km 65;0.0.0. bis 

km 74,0.0.0.) bis 30.. Juni 1966; 
im Diepoldsauer Durchstich (von km 74,0.0.0. 

bis km 80.,20.0.) bis 30.. Juni 1956; 
in der Zwischenstrecke (von km 80.,20.0. bis 

km 85,0.0.0.) bis 30.. Juni 1959, mit Aus­
nahme des Lustenauer Sickerkanals, des- 2. 
sen, Baufrist bis 30.., Juni 1966 läuft; 

im Fussacher Durchstich (von km 85,0.0.0. 
bis km 89,840.) bis 30.. Juni 1962. 

b: Das Bau- und Finanzprogramm der Inter-
" nationalen Rheinregulierung für die Zeit 

vom 1. Juli 1953 bis zur Fertigstellung 
(Art. 34) soll im wesentlichen als Richtlinie 
dienen. 

2. Vorstreckung der Regulierungswerke des 
Fussacher Durchstiches auf dem Schuttkegel im 
Bodensee. . 

Das Bauprogramm richtet sich nach der wei­
teren Ausbildung des Rheindeltas und den 
hiedurch eintretenden Notwendigkeiten. Die 
Gemeinsame Rheinkommission stellt hierüber 

'im Rahmen ihrer~lljährlichen Vorlagen, ge­
mäß Art; 2, Ziffer 2, je weilen Antrag. 

11. Finanzielle Durchführung 

Art; 4 

Kostenübersicht 

1. Umbau der Rheinstrecke Illmündung-Boden­
see. 

Die Kosten' für die gemeinsamen Werke 
gemäß Art. 1, Ziffer 1, einschließlich der Ne­
benarbeiten, des Aufwandes für die gemein­
same Organisation (Abschnitt I1I) und' der 

Entschädigung für beanspruchte Gründe und 
Rechte ergeben sich wie folgt: 
a. Die bisherigen Aufwendungen der Ver­

tragsstaaten vom 1. Januar 1942 bis 
30.. Juni .1953, mit Einschluß der zugunsten 
Osterreichs anzurechnenden und in der Zeit 
vom 13. März 1938 bis 31. Dezember 1941' 
für abhilf1iche Maßnahmen, erbrachten, be­
tragen auf Grund beiderseits anerkannter 
Feststellungen: 

Schweiz ............. Fr. 10. 0.8910.1 
Österreich ........... Fr. 78870.37 

Zusammen ... Fr. 17976138 

b. Die den beiden Vertragsstaaten ab 1. Juli 
. 1953 voraussichtlich noch erwachsenden 
Kosten betragen auf Grund der bisherigen 
Bauerfahrung, auf Preisbasis des Jahres 1953 
und bei einem Schillingkursvon Fr. 0.;1682 
für die noch auf beiden Staatsgebieten er­
forderlichen Arbeiten ... Fr. 31126 137 

c. Die Gesamtkosten für den Umbau der 
Rheinstrecke Illmündung-Bodensee wer­
den daher veranschlagt wie folgt: 

gemäß lit. a ......... Fr. 17976138 
gemäß lit. b ......... Fr. 31126 137 

Zusammen ... Fr. 49 102275 
also rund ... Fr. 49 10.0. 0.0.0. 

V orstreckung der Regulierungswerke des 
Fussacher Durchstiches auf dem Schuttkegel im 
Bodensee. 
a. Die bisherigen" Aufwendungen der Ver­

tragsstaaten seit\1. Januar 1942 bis 3D. Juni 
1953 für die Vorstreckung der rechtsufrigen 
Regulierungsbauten bis km 90.,950. betragen: 

Schweiz ............... Fr. 
Osterreich ............. ' Fr. 761292 

Zusammen ... Fr. 761292 

b. Die vorläufigen Kosten ab 1. Juli .1953 für 
eine weitere Teilvorstreckung der Bauwerke 
an der Rheinmündung bis km 91,30.0. be­
tragen auf Grund der bisherigen Bauerfah­
rung, auf Preisbasis des Jahres 1953 und bei 
einem Schillingkurs . 
von Fr. 0.,1682 ............ Fr. 397793 

c. Die gesamten mutmaßlichen Vorstreckungs­
kosten bis km 91,300 
betragen daher .......... Fr. 1 1590.85 

also rund ... Fr. 1 160. 0.0.0. 

d. Die Mittel für die weitere Vorstreckung der 
'Bauwerke an der Rheinmündung, deren 
Höhe nicht von vornherein festgelegt wer­
den kann, werden von den Regierungen 
der V ertragsstaa ten im jeweils gegebenen 
Zeitpunkt, im Rahmen der jährlichen An­
träge der Gemeinsamen Rheinkommission, 
nach Erfordernis bereitgestellt werden. 
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3., Gesamtkosten für Umbau und Vorstreckung. 

Ohne BerücksiChtigung des Aufwandes für 
eine Vorstreckung der reChtsufrigen Regulie­
rungswerke über km 91,300 hinaus, werden 
die gesamten Kosten gegenwärtig angenom­
men wie folgt: 

gemäß Ziffer 1, lit. c .... Fr. 49 100000 
gemäß Ziffer 2, lit. c .... Fr. 1 160000 

Gesamtkosten ... Fr. 50260000 

Art. 5 

Kostentragung 

(1) Die Kosten der gemeinsamen Werke werden 
von. den Vertragsstaaten zu gleiChen Teilen ge­
tragen. 

(2) Die von jedem Vertragsstaate zugunsten 
dieser gemeinsamen Werke seit 1. Januar 1942 
gemachten Aufwendungen sind Bestandteile die­
ser Kosten. 

(3) Die Vertragsstaaten tragen zu gleichen Tei­
len allfällige Mehrkosten, die siCh bei der Aus­
führun~ der eBerneinsamen Werke ergeben und 
von belden Regierungen als notwendig anerkannt 
werden. 

Art. 6 

Finanzierung 

(1) Die Vertragsstaaten werden für die auf 
ihrem Gebiet auszuführenden Arbeiten jährliche 
Leistungen nach Maßgabe der von der Gemein­
samen Rheinkommission erstellten und von den 
Regierungen genehmigten Bauprogramme er­
bringen. 

(2) Die Bauvorschüsse sind schweizerischerseits 
beim Eidgeriössischen Departement des Innern, 
österreichisCherseits beim Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau anzusprechen. 

Art. 7 

Abrechnungssystem und 
Leistungsbewertung 

(1) Die für das gemeinsame Werk tatsäChlich 
erfolgten und in der Jahresrechriung ausgewiese­
nen Aufwendungen werden anläßlich der Jahres­
abrechnungen in Schweizerfranken ermittelt und 
den Vertragsstaaten angerechnet. 

(2) Die Aufwendungen vom 1. Januar 1942 bis 
30. Juni 1949 werden gemäß den hiefür aufge­
stellten und von den Regierungen genehmigten 
Kursrelationen bewertet. 

(3) Für die Baujahre vom 1. Juli 1949 bis 
30. Juni 1953 werden die österreichischen Bauauf­
wendungen wie folgt bewertet: 

Jahr 1949/50 ..........•• 1 S = 0,315 Fr. 
Jahr 1950/51 ............ 1 S = 0,19 Fr. 
Jahr 1951/52 ............ 1 S'= 0,19 Fr. 
Jahr 1952/53 ............ 1 S = 0,17 Fr: 
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(4) Ab 1. Juli 1953 erfolgt die Umrechnung von 
Schillingbeträgen in Schweizerfranken, sofern 
daraus kein offensichtliches Mißverhältnis zwi­
schen den Leistungen' der Vertragsstaaten ent­
steht, nach dem' Mittel zwischen dem Zürcher 
und dem Wiener Kurs am Schluß tage jedes Rech­
nungsjahres, beziehungsweise zwischen den letz­
ten vorhergehenden Notierungen. Als Zürcher, 
beziehungsweise Wiener Kurs gilt das Mittel zwi­
schen dem im Clearingverkehr SchweiZ-Öster­
reich geltenden Einzahlungs- und Auszahlungs­
kurs. 

(5) Allfällige Restleistungen in bezug auf die 
hälftige Kostentragung (Art. 5) zu Lastendes 
einen oder des anderen Vertragsstaates sollen 
erstmals anläßlich des Rechnungsabschlusses für 
das Baujahr 1961/62, später alljährlich abgegli­
Chen werden. Der Ausgleich ist grundsätzlich in 
Devisen zu leisten und kommt, solange der Emp­
fängerstaat noch Bauleistungen zu vollbringen 
hat, zweckgebunden dem Internationalen Rhein­
regulierungsunternehmew zugute~ Im gegenseiti­
gen Einvernehmen kanri der Ausgleich auch 
durch clearingfreie Lieferungen von Baumate­
rialien oder durch Arbeitsleistungen auf dem Ge­
biete des Nachbarstaates für die Herstellung der· 
gemeinsamen Werke erfolgen. 

Art. 8 

Reservefonds 

(1) Dem im Laufe der Jahre geschaffenen Re­
servefonds des Internationalen Rheinregu­
lierungsunternehmens werden auch fernerhin die 
Zinserträgnisse sowie alle Erträge aus gemeinsam 
erstellten und unterhaltenen Werken und. An­
lagen, die Liquidationserlöse und Kursgewinne 
zufallen. 

(2) Aus dem Reservefonds sind vornehmlich 
Kursverluste, die Kosten von Gutachten und jene 
der in Art. 16 vorgesehenen ~emeinsamen Bau-' 
und Erhaltungsarbeiten 'Zu decken. Gegebenen­
falls können Mitnei des Reservefonds auch zur 
,Finanz,ierung anderer gemeinsamer !baulicher 
Maßnahmen verwendet werden. 

(3) Die Verfügungen über diesen Fonds, sowie 
seine allfällige Begrenzung nach oben, steht den 
heiden Regierungen gemeinsam zu. Die Gemein­
same Rheinkommission kann über den Fonds 
insofern verfügen, als es siCh um eine J ahres­
entnahme bis höchstens Fr. 50000 oder um 

. die Inangriffnahme sehr dringender, nicht auf­
schiebbarer Ar;beiten handelt. 

(4) In den Rechnungsalbschlüssen ist der Re­
servefonds gesondert auszuweisen. 

(5) Die Gelder des Reservefonds sind, je nach 
den Eingängen, in der· Schweiz, beziehungsweise 
in österreich anzuregen. Wird ihre Verwendung 
im anderen V ertragsstaat notwend~g, so sind die 
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Bestimmungen des Art. 7, .Nbsatiz 1 und ~, dem 
Sinne nach ana:uwenden. 

111. Gemeinsame Organisation 

Art. 9 

Die Gern ei ns am e Rh ein kommiss ion 

(1) DieW eitel"führung der Rheinregulierung 
,und die Leitung aller damit in einem inneren 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten in 
technischer, administrativer und finanzieller Hin­
sicht, die laufende Kontrolle des Fluß regimes 
und der Bauwerke sowie die Wahrnehmung der 
Notwendigkeit baulicher Maßnahmen obliegen 
der Gemeinsamen Rheinkommission. 

(2) Die Gemeinsame Rheinkommission besteht 
aus vier Mitgliedern, von denen jeder der beiden 
Vertragsstaaten zwei bestellt. Im Falle der Ver­
hinderung eines Mitgliedes trifft jener Staat, dem 
das verhinderte Mitglied angehört, für die Be­
zeichnung des Ersatzmannes rechtzeitig Vorsorge. 
Die Kommission wählt ~Jljährlich aus ihrer Mitte 
den V<>rsitzenden. Sie wird nach außen durch 
den Vorsitzenden vertrete~. 

(3) Die Kommission beschließt über Änderun­
,gl;!n in den Einzelheiten der gemeinsamen Werke, 
wobei jedoch der für die Gesamtheit der Werke 
veranschlagte Aufwand nicht überschritten wer­

. den soll. Andernfalls oder bei wesentlichen Ab­
weichungen von den im gegenwärtigen Vertrage 
angeführten Grundlagen ist gemäß Art. 2, Zif­
fer 1, lit. b, die Zustimmung der Regierungen 
erforderlich. 

(1) Jedes Kommissionsmitglied, einschließlich 
des Vorsitzenden, ist stimmberechtigt. Wenn ein 
Mehrheitsbeschluß nicht zustande kommt, ist der 
Gegenstand zunächst, den beiden Regierungen 
vorzulegen, die mangels einvernehmlicher Ent­
scheidung von Fall zu Fall die Heranziehung 
eines unbefangenen und unabhängigen Fach­
mannes veranlassen werden. 

(5) Die Verwaltungskosten der Kommission, 
einschließlich Reisekosten, Diäten und Zentral­
büro, die' Auslagen für die Besorgung der' lau­
fenden Geschäfte, sowie für die Leitung und Be­
aufsichtigung der Bauten trägt das Internationale 
Rheinregulierungsunternehmen. 

(6) Die EntsChädigungen der Kommissionsmit­
glieder werden auf Antrag der Kommission von 
den beiden ~egierungen einvernehmlich fest­
gesetzt. 

(7) Die Kommission beschließt ihre Geschäfts­
ordnung, die der Genehmigung durch die Re­
gierungen bedarf. 

Art. 10 

Das Zentralbüro 
. ' 

(1) Die Gemeinsame Rheinkommission wickelt 
ihre Geschäfte und Obliegenheiten 'mit· Hilfe des 
ihr unterstehenden Zentralbüros ab. 

(2) Beide Regierungen bestimmen einvernehm­
lich das notwendige Personal. 

Art. 11 

Die Rheinbauleitungen 

(1) Für die Durchführung der ihr obliegenden 
Aufgaben bedient sich die Gemeinsame Rhein­
kommission je einer österreichischen und einer 
schweizerischen Bauleitung, die durch die Kom­
mission in zweckentsprechender Verteilung, vor­
nehmlich nach Staatsgebieten, mit den Dienst­
geschäften betraut werden. 

(2) Jede dieser Rheinhauleitungen untersteht 
einem von der betreffenden Regierung bestellten 
und entsprechend qualifizierten Bauingenieur als 
Bauleiter. 

(3) Von den Bauleitern werden gemäß der von 
de~ Gemeinsamen Rheinkommission jeweils auf­
gestellten' Dienstinstruktion die zukommenden 
Geschäfte mit Unterstützung des ihnen nach Be­
darf beigegebenen Personals beso~gt. 

(4) Die den Bauleitern zukommenden Gehälter 
und anderweitigen Vergütungen werden auf An­
trag der Gemeinsamen Rheinkommission von 

. den Regierungen einvernehmlich festgesetzt. 

Art. 12 

o b e r a uJ s ich t der R e g i e run gen 

(1) Die Gemeinsame Rheinkommission ist für 
ihre Geschäftsführung, ausschließlich den heiden 
Reg,ierungen verantwortlich. Diese veranlassen 
jährlich eine gemeinsame überprüfung durch von 
ihnen hiezu in gleicher Anzahl bestellte Organe. 

(2) Unabhängig davon bleibt den Vertragsstaa~ 
ten das Recht gewahrt, jederzeit freie Einsicht 
und Kontrolle gegenüber dem Rheinregulierungs­
unternehmen in technischer und finanzieller Be­
ziehung zu üben. 

Art. 13 

R ich tl i nie n für die Bau aus f ü h-
rung 

(1) Bei der 'Bauvergebung und Baudurchfüh­
rung soll in jedem Lande jenes Verfahren ein­
gehalten werden, das unbeschadet der rechtzeiti­
gen und zweckmäßigen Durchführung möglichst 
geringe Baukosten erfordert. 

(2) Die Gemeinsame Rheinkommission er­
mittelt den Wert' der Sach- und Werkleistungen 
der Vertragsstaaten. 

(3) Die Kommission verfügt über die wirt­
schaftliche Auswertung von betrieblichen Ein­
richtungen, Anlagen und Vermögenswerten. 

(4) Die zu den gemeinsamen Arbeiten erfor­
derlichen Baumaterialien sind tunlichst aus Be­
zugsorten der Vertragsstaaten zu entnehmen. 
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IV: Erhaltungsarbeiten 

Art. 14 

Erhaltungsarbeiten 'während und 
unmittelbar nach der Bauzeit 

(1) Die Regulierungswerke und Anlagen, die 
gemäß Art. 1 auszuführen sind, werden bis zu 
ihrer übergabe an einen Vertragsstaat auf Rech­
nung des Internationalen Rheinregulierungs­
unternehmens erhalten. 

(2) Die bisher auf Grund der Staatsverträge 
von 1892 und 1924 in die Unterhaltspflicht der 
Vertragsstaaten übergebenen Regulierungswerke 
werden weiterhin von den bisher Verpflichteten 
unterhalten, soweit diese Werke durch die im 
gegenwärtigen Vertrag vorgesehenen Ergänzungs­
bauten nicht Abänderungen erleiden. 

Art. 15 

übergabe der Unterhaltspflicht 
an die Vertragsstaaten 

(1) Sobald die Gemeinsame Rheinkommission 
zuhanden der beiden Regierungen den konsoli­
dierten Zustand einzelner Werke oder von 
Teilen solcher Werke kstgestellt und auf 'einen 
bestimmten Zeitpunkt deren übergabe an den 
Vertragsstaat beantragt hat, auf dessen Gebiet 
sich die . Werke befinden, wird die Regierung 
dieses Vertragsstaates die übernahme in ihre 
Unterhaltspflicht veranlassen. 

(2) In Ausübung der Unterhaltspflicht werden 
die Vertragsstaaten im besonderen alle notwen­
digen Arbeiten durchführen, um Veränderungen 
der Vorländer, die den normalen Durchflußquer­
schnitt beeinträchtigen, zu verhüten oder zu be­
heben. 

(3) pie Heranziehung Dritter zum Unterhalt 
ist eine eigenstaatliche Angelegenheit. 

Art. 16 

Gemeinsame Erhaltungsarbeiten 

(1) Die Vertragsstaateri. verpflichten ,sich, auch 
nach festgestellter Konsolidierung der gemein­
samen Werke die Projektsohle im Rheinmittel­
gerinne, einschließlich der Vorgründe, gemeinsam 
zu erhalten und die. hiefüt entstehenden Kosten 
zu gleichen Teilen zu tragen. 

(2) Im besonderen verpflichten sich die Regie­
rungen der' Vertragsstaaten, die projektmäßige 
Höhenlage der Flußsohle bei km 90,000 auf Kote 
393,63 (neuer schweizerischer Horizont) gemein­
schaftlich zu erhalten, wobei durch möglichste 
Hintanhaltung der Vorstreckung des .litiksufrigen 
Hochwasserdammes des Fussacher Durchstiches 
auf dein Schuttkegel im Bodensee und mittelst 
zweckmäßiger Förderung der Kiesbaggerungen 
durch Dritte im Mündungsbereich das. Ausmaß 
allfällig ergänzender Maßnahnien auf ein Mini­
mum begrenzt werden soll. Den Baggerungen an 

9 

der Rheinmündung ist gegenüber Baggerungen 
an benachbarten Flußmündungen und am Boden­
seeufer zwischen Bregenz und Rorschach der 
Vorrang einzuräumen. Schweizerische und öster­
reichische Unternehmungen werden hinsichtlich 
der Baggerungen gleich behandelt. 

'. Art. 17 

K 0 n t roll e der dur c h die Ver t rag s­
staaten übernommenen Werke 

Um durch ein einvernehmliches Vorgehen die 
klaglose Erhalt;ung der gemeinsam hergestellten 
Werke zu sichern, sinda.lljähl'lich von der Ge­
meinsamen Rheinkommissiongemeinsa.me Be­
gehungen zu veranlassen, die gemachten Wahr­
nehmungen festzun,alten und allenfalls nötige 
Maßnahmen im Bereich der Rheinstrecke ·von der 
Hlmündung bis in ,das Rheindelta festzustellen. 

Art. 18 

Binnengewässer 

(1) Das Ülberl~itungsgerinne der Dciepoldsauer 
Gewässer uilid ,die diesem Gerinne als Vorfluter 
dienende österreichische GraJbenanlage (Neuner­
graJben, Sch:eihenbach und Lustenauer Kanal) sind 
a:b Staatsgrenze von österreich so 'zu erhalten, 
daß der Abfluß der Diepoldsauer Gewässer ein-
wandfrei gewährleistet ist. . 

(2) Die gemeinsa.me Besichtigung nach Art. 17 
ist sinngemäß a.uch auf die vorgenannte Graberi­
anl'age ausrzudehnen, soweit deren Verhältn~sse 
auf den Abfluß der Diepoldsauer GewäsSier Ein­
fluß halben. 

(3) Der Unterhalt der Ufer des nach der 
emO'Lgten Ableitung des Rlheines durch den 
Fussacher Durchstich verbliebenen a;lten Rhein­
bettes, das den Binnengewässern beider Soa'aten 
als Rinns<!l bis zum Bodensee dient und dessen 
Regulier,ung auf alleini.ge Kbsten der Schweiz 
in Durchführung begriffen ist, geht nach gemein­
sam festgestellter Vollendung dieser Reg~lierung 
an den Uferstaat über. 

(4) D~e Erhaltung aLler sonstigen Binnen­
gewässer der Rheinebene ist eine innerstal3.t1iche 
Angelegenhei t. 

V. Wildbachverb,auungen 

Art. 19 

Dur c hf ü h run g von W i I d b a c h-
verbauungen 

. (r) Die Vertragsstaaten werden in gegensei tiger 
Fühlungnahme im Interesse der Erhaltung der 
nach dem Umbauprojekt III b regulierten Rhein­
strecke in jenen Zuflüssen des Rheines, die ihm 
Geschiebe,2)uführen, Verba,uungen und Aplagen 
in den Flußgerinnen und Quellgebieten vor­
nehmen, sowie andere wirksame Maßnahmen 
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treffen, die geeignet sind,· die Geschiebeführung 
nach Erfordernis zu vermindern. 

(2) Außerdem soll der Anfall an Schweb­
stoffen durch Sanierung von Uferanbrüchen und 
Bruchlehnen, sowie d'urch forstliche Maßnahmen 
möglichst vermindert werden. 

(3) Jeder St3Jat trägt die Kosten der auf seinem 
Gebiet getroffenen Maßnahmen. 

Art. 20 

Bauprogramme der Wildbach­
verhauungen 

Bauprogramme für die Durchführung der 
Maßnahmen werden von den beiderseits Izustän­
di:gen Stellen, nach Fühlungnahme mit der ,Ge­
meinsamen Rheinkommis~ion, aufgestellt. Der 
Kommission wird ein Verzeichnis der spezi­
fischen WilLdbäche im Rheineinzugsgebiet über­
. geben, das von ,ihr la·ufend nach geführt wird. 
Sie wird über die Durchführung der Maßnahmen 
nach Art und Aufwand periodisch orientiert. 

VI. Allgemeine Rechte und Pflichten 

Art. 21 

Erleichterung v'On Lieferungen 
und Arbeitsleistungen 

(1) Beide Staaten verpflichten sich, Mate6al­
lieferungen und Arbeitsleistungen für das Inter­
nationale RJheinregullierungsun ternehmennich t 
durch Ein- unä Ausfuhrverbote, Ein- und Aus­
reisebehinderungen oder dergleichen (Zu er­
schweren. 

(2) Die Abwicklung von Materiaillieferungen 
und Arbeitsleistungen (Zur Herstellung der ge­
meinsamen Werke auf dem Gebiete des anderen 
Vertragss·taates erfolgt clearingfrei. 

() 

Art. 22 

Befreiung von Abgaben bei der 
Eli n- u n ,d A u·s f uhr von War e n 

Für die aus dem Gebiet des einen Vertrags­
staates in das Gebiet des anderen Vertragsstaates 
verbrachten Materialien und Gegenstände gilt: 

1. Von allen Ah~ahen (Zöllen, Gebühren, Steu­
ern), Slamt ZusdJJlägen, werden endgültig be­
freit 

a. Baumaterialien, die zur HersteHung der 
nach . diesem Staatsvertrag vorgesehenen 
Regullierungsbauten verwendet werden; 

b. Schwellen, Schienen und'Kleinei'senzeug, 
Maste für die elektrische Leitung und Lei­
tungsdrä:hte, die zur Erhaltlung und zur 
Weiterführung der Materialtr.anspornbahn 
dienen, Materialien für das Betriebstele­
phon der Bahn, und dergleichen, ferner 

unter Vorbehalt der notwendigen zoll­
dienstlichen Kontrollmaßnahmen, die Roll­
wagen, sowie auch einzeln eingeführte 
Rwsäme, Achsen, Lager und Rollen für 
diese Wagen. 

2. Vorübergehende Befreiung von AbgaJben im 
Sinne der Ziffer 1 wird gewährt für Maschinen, 
Fahl'lZeuge (unbesch3Jdet der für Rollwagen 
geltenden Bestimmungen der Ziff·er 1), Gerät­
s,chaften, Werkzeuge und dergleichen unter 
der Bedingung, daß diese Gegenstände gehöl'ig 
erklärt, zollamdich identifiziert, die entfallen­
,den Abgabenbeträge sichergestellt und die 
Gegenstände innerhalb der festgesetzten Frist 
wieder ausgeführt wer,den. Für die inner:ha~b 
der festgesenzten Frist nicht wieder ausge­
führten Gegenstände sind, sofern deren völ­
lige Abnützung nicht als gegeben betr,achtet 
wer,den kann, die entfallenden Abgaben­
beträ.ge zu entrichten . 

Art. 23 

B e frei u n g von s 0 n s t i ge nAh gabe n 

(1) Das Internationale Rheinregulierungs­
unternehmen genießt 

1. in österreich auf dem Gebiete der Bundes-, 
Landes- und Gemeindeabgaben die .gleichen 
Befreiungen, wie sie dem Bunde zustehen; 
weiter ist es von der Beförderungssteuer und 
der Kraftfahrzeugsteuer befreit; 

2. in der Schweiz auf dem Gebiete der Bundes-, 
Kantons- und Gemeindeahgalben die .gleichen 
Befreiunge.n, wie s,ie dem Bunde zustehen. 

(2) Schriften, Amtshandlungen, Rechtsgeschäfte 
und Rechtsvorgänge, die in Ausführung dieses 
Staatsvertrages erforderlich wer,den, unterliegen 
in beiden Ver~ragsstaaten grundsätzlich keiner 
A:bgaJbe. 

(3) Die Regierungen'der Vertmgsstaaten werden 
den Umfang und die praktische Durchführung' 
der für die Ausführung des Staatsvertrages not­
wendigen Albgalbenbefreiung nach Absatz 2 durch 
besonderen Notenwechsel regeln. . 

Art. 24 

B e tri e b s- und U n t e r h alt s k 0 S t e n 
der Dö'ensthahn 

(1) Nach Ausführung der gemeinsamen Werke 
wird für deren Erhaltung· die hestJehende Dienst­
ba:hn den Vertrags staaten zur Verfügung. stehen. 
Die Tr3igung der Betriebs- und Untel'haltskosten 
der. DienstJb3Jbn erfolgt entsprechend der Rege­
lung der Unterhaltspflicht der gemeinsamen 
Werke. 

(2) Ober 'die allfällige' gämJiche 'Oder teilweise 
Auflassung der Dienstlba,hn werden die Vertnags­
staaten einvernehmlich befinden. 
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Art. 25 

Voll~ugsmaßn,ahmen ,zu 
Art. 21 his 24 

Die Vertragsstaaten werden die Vollzugs­
maßnahmen für die Anwendung der Art. 21 
bis 24 einander zur Kenntnis bringen. 

Art. 26 

Hydrometrie 

Die W,asserstan&~beobachtungen und hydro­
metrisch'en Erhebungen am Rthein und seinen 
Zufllissen stehen den amtlichen Stellen heider 
Vertl'agsstaaten zur Verfügung. 

Ar,t.27 

Nut z u n g s vor Ib e halt 

Jede über den Gemeingebrauch hinausgehende 
Gewinnung vori K:ies, Sand und Schlamm aus 
dem von den VertraogsstaJaten gemeinsam ,zu 
unterhailtenden RJheingerinne steht dem Inter­
nationalen R'heinregulierungsunternehmen zu. 

Art. 28 

Ge Ig e n s t ä nd e,a llf ä 11 i ger be s 0 n-
4erer Verhandlungen 

Abmachungen ruber den Verlauf der Zoll­
grenze, über .dieFischerei, d~e Schiffahrt oder 
über andere in diesem Vertrag nicht geregelte 
Ver hältnisse werden, falls solche wünschenswert 
erscheinen, ausdrücklich besonderen Verhand­
lungen überwiesen. 

VII. Übergangsbestimmungen 

Art. 29 

Vorgängig durchgeführte 
Arbeiten 

Die auf Grund einvernehmlicher Beschlüsse 
seit 1. Januar 1942 hereits durchgeführten, den 
Richtlinien des Umbauprojektes BI h ent­
sprechenden Al'beiten gelten aols Teil ,der gemein­
samen Werke (Art: 1). 

Art. 30 

Hard-Fussacher Bucht 

(1) Mit Rücksicht auf die von Oster reich in 
der Hard-Fus'sacher Bucht außerha~b des Rah­
mens der vereinbarten gemeinsamen Werke hin­
sichtlich der, Ausleitung österreichischer Binnen­
gewässer durchzuführenden Maßnahmen findet 
sich die Schweiz im Sinne eines freiwilligen Ent­
gegenkommens gegenüber Osterreich bereit, eine 
einmalige Abfindung von Fr. 600.000 (Franken 
sechshunderttausend) zu' bezahlen, wogegen 
Osterreich erklärt, hinfort für allfällige weitere 
Maßnahmen der in Frage stehenden Art allein 
aufzukommen. 
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(2) Dieser zweckgebundene Betr:lJg wird in vier 
gleichen aufeinanderfolgenden Jahresr,aten fällig, 
von denen die erste im Jahre des Inkrafttretens 
dieser Vertrages üherwiesen wird. 

Art. 31 

Staatsgrenze 

(1) Die Grenze zwischen den bei den Vertrags­
staaten im Bereich der Internationalen Rhein­
regulierung verläuft gemäß den zwischenstaatlich 
bereits bestehenden Grenzprotokollen. 

(2) Soweit dieser Grenzverlauf noch nicht ver­
markt worden ist, wird diese Aufgabe der öster­
reichisch-schweizerischen Kommission für die 
Festlegung der Grenze vom Piz Lad bis zum 
Bodensee übertragen, wobei in Aussicht genom­
men wird, die nasse Grenze im Bereich der Inter­
nationalen Rheinregulierung, mit Ausnahme der 
Durchstichstrecken, sobald als tunlich in die Mitte 
des neuen Rheinmittelgerinnes zu legen. Die 
Kosten der Vermarkung der Grenze gehen zu 
Lasten des Internationalen Rheinregulierungs­
unternehmens. 

VIII. Schlußbestimmungen 

Art. 32 

Abschließende Maßnahmen 

Nach übernahme der Unterhaltspflicht der in 
Art. 1 erwähnten gemeinsamen Werke und nach 
vollständiger Abwicklung der hierauf bezüglichen 
Geschäfte werden die Regierungen der Vertrags­
staaten einvernehmlich über eine allfällige Liqui­
dation der Anlagen und des Inventars, über die 
Bereinigung der Schlußabrechnung sowie die 
Verwendung des Reservefonds befinden und die 
Besorgung der verbleibenden gemeinsamen An­
gelegenheiten in der ihnen geeignet erscheinen­
den Weise regeln. Eine schon in einem früheren 
'Zeitpunkt einvernehmlich als. zweckmäßig er­
achtete teilweise Liquidation von Anlagen und 
Inventar wird dadurch nicht ausgesch~ossen. 

Art. 33 

Schiedsklausel 

(1) Wenn sich die bei den Regierungen über die 
Auslegung oder Anwendung einzelner Vertrags­
bestimmungen nicht einigen sollten, werden 
solche Angelegenheiten emem Schiedsgericht 
unterbreitet. 

(2) In dieses Schiedsgericht wählt jede Regie­
rung ein Mitglied. Der Obmann, der keinem der 
Vertragsstaaten angehören darf, wird von den 
Regierungen im Einverständnis bezeichnet. 

(3) Das Schiedsgericht soll auf Verlangen eines 
der Vertragsstaaten spätestens innerhalb sechs 
Monaten nach Stellung eines solchen Verlangens 
in Tätigkeit treten. Falls in diesem Zeitpunkt 
noch nicht alle Mitglieder des Schiedsgerichtes 
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bestellt sind, werden die fehlenden Mitglieder auf 
Verlangen eines der Vertrags staaten vom Präsi~ 
denten des Internationalen Gerichtshofes bestellt. 

(4) Unter Vorbehalt anderweitiger Verein­
barung ist für das Verfahren vor dem Schieds­
gericht das Haager Abkommen zur friedlichen 
Erledigung internationaler Streitfälle, vom 
18. Oktober 1907, maßgebend. 

Art. 34 

AustauschderProjektsgrundlagen 

Jeder Vertragsstaat erhält anläßlich der Unter­
zeichnung dieses Staatsvertrages eine von den 
Delegationsführern signierte, dem heutigen 
Stande entsprechende Ausfertigung des in Art. 2 
angeführten Umbauprojektes III b und des in 
Art. 3 genannten Bau- und Finanzprogrammes 
vom 1. Juli 1953. 

Art. 35 

Ratifikation und Inkrafttreten 

(1) Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert 
werden, der Austausch der Ratifikationsurkunden 
möglichst bald in Wien stattfinden und die Wirk­
samkeit des Vertrages mit diesem Austausch ein­
treten. 

(2) Der Vertrag wird in zwei Gleichstücken aus­
gefertigt. 

(3) Zu Urkund dessen haben die beiderseiten 
Bevollmächtigten, und zwar: 

Dipl. lng. Walter Schurter, 
Eidg. Oberbauinspektor, 

als Bevollmächtigter der Schweizerischen Eid-· 
genossenschaft, 

Dipl. Ing. Rudolf Kloss, 
Sektionsche.f 

1m Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau, 

als Bevollmächtigter der Republik österreich, 
nachdem sie gegenseitig ihre Vollmachten ge­
prüft und richtig befunden haben, diesen Ver­
trag unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt. 

Geschehen zu Bern, am 10. April 1954. 

Für die Schweizerische 
Eidgenossenschaft: 

Schurter e. h. 

(Siegel) 

Für die Republik 
österreich: 

Kloss e· h. 

(Siegel) 
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